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§ 6 LGVAG 1968
 LGVAG 1968 - Landes- und Gemeinde-Verwaltungsabgabengesetz 1968

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.09.2021

(1) Die Verp ichtung zur Entrichtung der Verwaltungsabgabe tritt in dem Zeitpunkt ein, in dem die Berechtigung

rechtskräftig verliehen ist oder die Amtshandlung vorgenommen wird.

(2) Entrichtete Verwaltungsabgaben sind rückzuerstatten, wenn die Berechtigung nicht verliehen wird oder die

Amtshandlung unterbleibt.

In Kraft seit 01.12.1969 bis 31.12.9999
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